
bürgergesetz sein gesamtes Vermögen dem 
Deutschen Reich. Nach der gl

13
eichen Verord-

nung vom 25. November 1941 ) konnten Ju-
den keine Erbschaft innerhalb des Deutschen 
Reichsgebietes antreten.

Diese Bestimmung wird in einem Aufsatz von 
Dr. Schmidt-Klevenow 14 ) erörtert, in dem es 
heißt:

„Zur Lösung steht die Frage: Kann ein Jude 
einen Deutschen beerben? Das AG. Freien-
walde (Oder) hat zu dem Aktenzeichen 4 VI 
76/39 einer Jüdin einen Erbschein nach einer 
deutschblütigen Erblasserin erteilt. Die Erb-
lasserin hatte keine gesetzlichen Erben.

Eine solche Entscheidung, das mag voraus-
geschickt werden, wird bei den deutschen 
Volksgenossen auf wenig Verständnis stoßen. 
Und das mit Recht. Eine Jüdin beerbt im Jahre 
1940 eine Deutsche! Ist das der kompromiß-
lose Kampf?

In der Präambel zum Gesetz über die Errich-
tung von Testamenten und Erbverträgen vom 
31. Juli 1938 (RGBl. 973) heißt es:

Ziel des Erbrechts ist es, überkommenes wie 
gewonnenes Gut des Erblassers weiterzuleiten 
und über seinen Tod hinaus wirken zu lassen 
zum Wohle von Familie, Sippe und Volk. In 
der Hand eines verantwortungsbewußten Erb-
lassers dienen diesem Zweck auch Testament 
und Erbvertrag.'

Wie kann ein Gut eines verstorbenen Deut-
schen zum Wohle von Familie, Sippe und Volk 
wirken, wenn es in die Hand eines Juden ge-
langt? Nach dem klaren Sinn und Zweck des 
neuen nationalsozialistischen Erbrechts und 
Testamentsgesetzes ist die Erbeinsetzung eines 
Juden durch einen Deutschblütigen unmöglich. 
Eine solche Erbeinsetzung ist bereits unter Be-
rücksichtigung der Ausführungen in der Prä-
ambel zum Testamentsgesetz nach § 138 BGB 
nichtig, weil sie gegen die guten Sitten 
verstößt. Diese Auffassung ist heute bei 
allen verantwortungsbewußten Volksgenossen 
selbstverständliches Gemeingut!
Aber davon abgesehen hat das Testaments-
gesetz in Ausführung dieses Gedankens aus-
drücklich im § 48 Abs. 2 eine Bestimmung ge-
troffen, die es dem Richter ermöglicht, in sol-
chen Fällen den Erbschein zu versagen. Es 
heißt in der Bestimmung:
.Eine Verfügung von Todes wegen ist nichtig, 
soweit sie in einer gesundem Volksempfinden

13) RGBl 1, S. 722.
14) Deutsches Recht, 1940, Heft 34, Seiten 1354—1355. 

gröblich widersprechenden Weise gegen die 
Rücksichten verstößt, die ein verantwortungs-
bewußter Erblasser gegen Familie und Volks-
gemeinschaft zu nehmen hat.’

Es unterliegt nun gar keinem Zweifel, daß die 
Erbeinsetzung eines Juden durch einen Deut-
schen schlechthin gegen die Rücksichten ver-
stößt, die ein verantwortungsbewußter Erb-
lasser gegen Familie und Volksgemeinschaft 
zu nehmen hat. Das gilt naturgemäß insbe-
sondere dann, wenn deutsche gesetzliche Erben 
oder deutsche Verwandte übergangen werden. 
Aber auch wenn, wie im vorliegenden Fall, 
gesetzliche Erben nicht vorhanden sind, ist die 
Erbeinsetzung eines Juden durch einen Deut-
schen nichtig, denn sie verstößt gegen die 
Rücksichten, die der Erblasser gegen die Volks-
gemeinschaft zu nehmen hat. Ich kann mich 
insoweit der Auffassung Vogels (DJ. 1938, 
1273: Das neue Testamentsgesetz) nicht an-
schließen, wenn er dort zu der Bestimmung 
des § 48 Abs. 2 ausführt:

.Hierher gehört ferner ... die Einsetzung eines 
Juden zum Erben eines deutschblütigen Erb-
lassers unter Übergehung arischer Verwand-
ter.1

Diese Einschränkung ist nicht gerechtfertigt. 
Das Gesetz selbst beschränkt die Rücksicht-
nahme nicht nur auf die Familie, sondern for-
dert die Rücksichtnahme auch auf die Volks-
gemeinschaft.

Das Gesetz über erbrechtliche Beschränkungen 
wegen gemeinschaftswidrigen Verhaltens vom 
5. November 1937 ist mit seinem § 1 zwar 
auf diesen Fall nicht anwendbar (Ausschluß 
ausgebürgerter Personen vom Erwerb von 
Todes wegen und vom Erwerb durch Schen-
kung). Aber die Bestimmung des § 2 (Entzie-
hung des Pflichtteils wegen Mischehe) beruht 
auf einem ähnlichen Gedankengang, wie oben 
dargelegt. Nach § 2 kann ein Erblasser einem 
Abkömmling den Pflichtteil entziehen, wenn 
dieser mit einem Juden oder ohne die er-
forderliche Genehmigung mit einem jüdischen 
Mischling die Ehe eingeht.

Soll dieser gleiche Erblasser angesichts dieser 
Bestimmung einen Juden zum Erben einsetzen 
können? über die Marschrichtung muß man 
sich klar sein!

Ich halte nach alledem die Erbeinsetzung eines 
Juden durch einen deutschen Erblasser 
schlechthin für nichtig. Der Erbschein darf nicht 
erteilt werden. Die Erbschaft fällt, wenn ge-
setzliche Erben nicht vorhanden sind, dem 
Staate, also der Volksgemeinschaft zu."



Aber es gab auch andere Ansichten zu diesem 
Thema. In Gerichtsbeschlüssen aus den Jah-
ren 1942/43 wurde von einzelnen Nachlaß-
gerichten keineswegs der Standpunkt von 
Herrn Schmidt-Klevenow geteilt. Grund genug, 
um diese Gerichtsbeschlüsse zum Anlaß eines 
Richterbriefes zu machen. Im Richterbrief 
Nr. 26 wird unter der Überschrift „Testament 
einer Jüdin" die Frage der Erbfolge bei Juden 
eingehend erörtert.

„26. Testament einer Jüdin 
Gerichtsbeschlüsse aus den Jahren 1942/43

Eine Jüdin D., Witwe eines verstorbenen Voll-
juden, starb im Februar 1942 und hinterließ 
folgendes im Januar 1942 errichtetes eigen-
händiges Testament:

Da mein verstorbener Mann mir durch letzt-
willige Verfügung vollständig freie Hand über 
unseren beiderseitigen Nachlaß gelassen hat, 
bestimme ich für den Fall meines Todes fol-
gendes:

1. Unser gesamter Nachlaß soll von meinem 
Todestage ab zehn Jahre lang ungeteilt blei-
ben und von einem Testamentsvollstrecker 
verwaltet werden.

2. Zu meinen Erben setze ich meine Verwand-
ten und diejenigen meines Mannes — je zur 
Hälfte — ein, und zwar nach der gesetzlichen 
Erbfolge.

3. Sollten bis zum Ablauf der Frist irgend-
welche Erben ersten Grades in der Lage sein, 
die Erbschaft anzutreten, so sollen diese be-
rechtigt sein, von dem Testamentsvollstrecker 
die Herausgabe des Nachlasses zu verlangen, 
und zwar unter Zugrundelegung der gesetz-
lichen Erbfolge.

4. Zum Testamentsvollstrecker bestimme ich 
Herrn Konsulenten I. F.'

Die einzigen Kinder der D., ein Sohn und eine 
verheiratete Tochter, lebten zur Zeit des Todes 
ihrer Mutter bereits längere Zeit im Ausland.

Durch gerichtlichen Beschluß wurde die Ertei-
lung des Testamentsvollstreckerzeugnisses an 
den Rechtskonsulenten I. F. angeordnet, und 
zwar mit folgender Begründung:

Das Testament der Jüdin D. sei, da ihr die 
gesetzliche Erbunfähigkeit ihrer beiden im 
Ausland lebenden Kinder bei der Testaments-
errichtung bekannt gewesen sei, dahin auszu-
legen, daß sie in erster Linie ihre und ihres 
Ehemannes Verwandten zu Erben berufen 
habe und daß zu Gunsten ihrer gegenwärtig 

erbunfähigen Kinder eine Nacherbfolge für 
den Fall angeordnet sei, daß diese ihre Erbfä-
higkeit innerhalb zehn Jahren wiedererlangen 
sollten. Die Anordnung einer solchen beding-
ten Nacherbfolge sei nach dem Gesetz nicht 
ausgeschlossen. Denn, da nach dem Gesetz 
zu Nacherben auch Personen eingesetzt wer-
den können, die zur Zeit des Erbfalles noch 
nicht erzeugt waren, so könne Entsprechendes 
auch für Personen gelten, die zur Zeit des Erb-
falles aus anderen Gründen erbunfähig sind, 
deren Erbeinsetzung aber unter der Bedingung 
gesehen sei, daß sie zur Zeit des Eintritts der 
Nacherbfolge die Erbfähigkeit wiedererlangt 
haben würden. Die Einsetzung erbunfähiger Ju-
den zu Nacherben für den Fall, daß sie inner-
halb bestimmter Frist wieder erbfähig würden, 
sei auch keine Umgehung des Gesetzes. Denn 
nach dem Willen des Erblassers solle der Erb-
unfähige nichts aus dem Nachlaß erwerben, 
solange die Erbunfähigkeit dauere. Daß er 
aber auch noch nach der Wiedererlangung der 
Erbfähigkeit von dem Nachlaß ausgeschlos-
sen bleibe, erfordere das Gesetz nicht. Aus 
diesen Gründen sei das Testament nicht zu 
beanstanden.
Diese Entscheidung hat der Große Zivilsenat 
des Reichsgerichts auf den Wiederaufnahme-
antrag des Oberreichsanwalts aufgehoben.*

Stellungnahme des Reichsministers der Justiz

„Die Entscheidung des Gerichts, das die Ertei-
lung des Testamentsvollstreckerzeugnisses an-
ordnete, widerspricht sowohl dem gesunden 
Volksempfinden wie dem geschriebenen Ge-
setz und ist mit Recht aufgehoben worden.

Der Beschluß stellt die rechtlich-konstruktiven 
Erwägungen des Falles derart in den Vorder-
grund, daß die Richter sich damit selbst den 
Weg und den klaren Blick für die richtige 
Beachtung der Judenfrage, die im Mittelpunkt 
der Entscheidung steht, versprechen.
Gerade dieser Fall zeigt besonders deutlich, 
wie wichtig es ist, daß der Richter bei jeder 
Entscheidung vor und nach dem Blick in das 
Gesetz sein Rechtsgewissen und sein Rechts-
gefühl, die beide einer ständigen, gewissen-
haften rechtspolitischen Schulung und Selbst-
kontrolle bedürfen, fragt, ob sein Urteil dem 
gesunden Volksempfinden entspricht, das 
heißt, ob die aus dem Gesetz abgeleitete Ent-
scheidung auch vor dem Rechtsgefühl der 
Volksgemeinschaft bestehen kann.
Werden diese Fragen gestellt und sorgfältig 
geprüft, so werden nicht nur Entscheidungen 
vermieden werden, die dem Gesetz zu entspre-



chen scheinen, seinem wahren Sinn und Zweck 
aber zuwiderlaufen, der Richter wird auch 
den wahren Inhalt des Gesetzes selbst leichter 
und besser erkennen. Es wird sich zeigen, 
daß in vielen Fällen nicht ein schlechtes Ge-
setz, sondern sein mißverstandener Inhalt 
die Ursache einer unrichtigen Entscheidung ist.

Die Einstellung des nationalsozialistischen 
Staates zur Judenfrage ist heute jedermann 
bekannt. Die Gesetzgebung hat die Rechts-
stellung der Juden Schritt für Schritt in die 
Schranken gewiesen, die ihnen als Feinden 
des deutschen Volkes gezogen werden müs-
sen. Juden, die im Ausland leben, haben die 
deutsche Staatsangehörigkeit verloren, ihr 
Vermögen ist dem Reich verfallen. Sie können 
deshalb auch einen deutschen Staatsangehö-
rigen — auch wenn er Jude ist — nicht be-
erben (Elfte Verordnung zum Reichsbürgerge-
setz vom 25. November 1941, RGBl. I S. 722). 
Ein Testament, das gegenteilige Verfügungen 
von Todes wegen enthält, ist nichtig (§ 48 
Abs. 1 Testamentsgesetz).

Dies war die klare Rechtslage, vor der der 
Richter vor der Beurteilung des Testaments 
der Jüdin stand.

Ein Blick auf den Aufbau und Inhalt des 
Testaments genügte, um zu erkennen, daß 
die Jüdin versuchte, die klaren gesetzlichen 
Bestimmungen des geltenden Erbrechts zu 
umgehen. Es handelt sich um ein echt jüdisches 
Testament. Die Erblasserin spricht bei der 
Erbeinsetzung vorsichtigerweise nicht von 
ihren beiden jüdischen Kindern, deren Erb-
unfähigkeit sie kannte, sondern kleidet ihren 
Willen in Ziffer 3 des Testaments dadurch 
in eine unverfänglichere Form, daß sie von 
.irgendwelchen Erben ersten Grades' spricht, 
obwohl zur Zeit der Testamentserrichtung 
andere Erbberechtigte überhaupt nicht vor-
handen waren und nur der Testamentsvoll-
strecker den Nachlaß verwalten sollte. Hätte 
die Erblasserin auch entferntere Abkömmlinge 
bedenken wollen, so hätte sie in ihrem Testa-
ment, das deutlich eine rechtskundige Bera-
tung verriet, nicht von .Erben ersten Grades 
sondern .Erben erster Ordnung’ gesprochen. 
Sie hätte dann auch sicher für etwaige spätere 
Abkömmlinge die im Gesetz (§ 2109 BGB.) 
für die Wirksamkeit einer Nacherbeneinset-
zung zugelassene äußerste Frist von 30 Jahren 
ausgenutzt und sich nicht auf eine Frist von 
10 Jahren beschränkt.
Aus alledem wird klar, daß sie versuchen 
wollte, ihren erbunfähigen jüdischen Kindern 
den Nachlaß in getarnter Weise zu erhalten, 

bis — nach ihrer Spekulation — vielleicht ein-
mal für sie und die Juden bessere Zeiten kom-
men würden.
Dieser Tatsache stand der Richter gegenüber, 
ohne sie allerdings in ihrer Bedeutung und 
Tragweite richtig zu erkennen; denn andern-
falls wäre er der Täuschung nicht zum Opfer 
gefallen.
Daß er die wahre Lage nicht richtig durch-
schaut hat, erhellt daraus, daß der Beschluß 
geradezu nach einem Weg suchte, um die 
Wirksamkeit des Testaments Juristisch' zu 
retten.
Dafür wird die Einrichtung der Nacherbfolge 
herangezogen. Dabei wird rechtlich zunächst 
übersehen, daß auch der Nacherbe bereits 
im Zeitpunkt des Erbfalls ein Anwartschafts-
recht auf den Nachlaß erwirbt, der einen 
Vermögenswert darstellt. Schon dieser Erwerb 
ist den ausländischen Juden verwehrt.

Noch verfehlter ist die weitere rechtliche 
Konstruktion. Weil sogar noch nicht erzeugte 
Personen nacherbberechtigt sind, müsse Ent-
sprechendes auch für gegenwärtig erbunfä-
hige Personen für den Fall gelten, daß sie 
ihr Erbrecht innerhalb einer bestimmten Frist 
wiedererlangen würden. In dieser Folgerung 
lag der entscheidende Denkfehler, ein Fehler 
sowohl in der rechtlichen Konstruktion als 
vor allem in der rechtspolitischen Erkenntnis 
des Lebensvorgangs, der zu beurteilen war. 
Wenn das Gesetz ein Nacherbrecht für noch 
nicht erzeugte Personen zuläßt, so gilt diese 
Regelung nach dem Sinn des Gesetzes nur 
für solche Personen, die an sich erbberechtigt 
sein können, das heißt, denen ein erbrecht-
licher Rechtsschutz im Interesse ihrer künftigen 
Lebenshaltung möglichst frühzeitig zutejl wer-
den soll. Dieser Grundgedanke des Gesetzes 
kann niemals für Juden gelten, denen die 
deutschen Gesetze gerade erst die Erbfähigkeit 
abgesprochen haben, weil sie das Erbrecht 
und die Vermögensinteressen ausländischer 
Juden nicht schützen wollen. Daß diese Rege-
lung endgültig und unabänderlich ist und im 
Rechtsleben entsprechend behandelt werden 
muß, entspricht — wie das Reichsgericht in 
seinem Beschluß zutreffend ausgesprochen hat 
— der Bedeutung der vom nationalsozialisti-
schen Deutschland in der Judenfrage verfolg-
ten Ziele.
Der Richter hätte niemals zu dieser Entschei-
dung kommen können, wenn er diesen Grund-
gedanken erkannt hätte.
Ein Gesetz, das den Bestand der nationalsozia-
listischen Rechtsordnung schützen will und 



den Juden gegenüber nach auf dem Gebiet 
des Erbrechts eine klare Sprache spricht, kann 
die Wirksamkeit seiner Anordnungen nicht 
von dem Vorbehalt des Bestands des national-
sozialistischen Staates und der Fortgeltung 
seiner rassisch-völkischen Grundgesetze ab-
hängig machen."

Der Nachlaßrichter, der den in diesem Richter-
brief kritisierten Gerichtsbeschluß verfaßt hat, 
muß Mut gehabt haben: Er hatte es gewagt, 
den Bestand des Dritten Reiches in Frage zu 
stellen! Er hatte folgendermaßen argumentiert: 
Im nationalsozialistischen Staat können die 
Kinder der Jüdin D. diese nicht beerben. Gegen 
dieses Verbot wird aber im Testament der 
D. auch nicht verstoßen, denn die Erblasserin 
setzt ihre Kinder nur unter der Bedingung 
als Erben ein, daß die Erben „in der Lage 
sind, die Erbschaft anzutreten", mit anderen 
Worten, daß dem Erbantritt kein gesetzliches 
Verbot mehr entgegensteht. Die Anordnung 
einer solchen Erbschaft unter einer Bedingung 
ist gesetzlich nicht verboten, folglich ist das 
Testament gültig.

Worin bestand aber bei dieser Argumentation 
die Bedingung? Darin, daß das gesetzliche 
Verbot der Nationalsozialisten fortfiel. Das 
aber konnte nur geschehen, wenn das national-

sozialistische Regime wegfiel. Der Nachlaß-
richter hatte es also gewagt, den eventuellen 
Zusammenbruch des Dritten Reiches in den 
Bereich der Möglichkeiten zu ziehen. Wir 
würden sagen: in den Jahren 1942/43, in denen 
dieser Gerichtsbeschluß abgefaßt wurde, eine 
Reaktion der gesunden Vernunft. Aber gerade 
die gesunde Vernunft wird dem Richter in 
der Stellungnahme des Reichsministers der 
Justiz abgesprochen: „ .. . Gerade dieser Fall 
zeigt besonders deutlich" — so heißt es in der 
Stellungnahme — „wie wichtig es ist, daß der 
Richter bei jeder Entscheidung vor und nach 
dem Blick in das Gesetz sein Rechtsgewissen 
und sein Rechtsgefühl, die beide einer stän-
digen, gewissenhaften rechtspolitischen Schu-
lung und Selbstkontrolle bedürfen, fragt, ob 
sein Urteil dem gesunden Volksempfinden 
entspricht, das heißt, ob die aus dem Gesetz 
abgeleitete Entscheidung auch vor dem Rechts-
gefühl der Volksgemeinschaft bestehenkann..." 
Mit anderen Worten: eine korrekte Gesetzes-
anwendung hatte dann zu unterbleiben, wenn 
sie den Zwecken der Nationalsozialisten nicht 
entsprach. Der Grundsatz des § 1 Gerichtsver-
fassungsgesetz, dem eigentlichen Grundgesetz 
eines jeden Richters, nach dem die Richter 
allein dem Gesetz unterworfen waren, wurde 
damit aufgehoben.

Hitler droht Richtern mit Amtsenthebung

Hitler machte in seiner Reichstagsrede vom 
26. April 1942 den Richtern deutlich klar, daß 
ihre Rechte hinfällig seien und er ohne Rück-
sicht auf das Gesetz jeden Richter des Amtes 
entheben würde, „der das Gebot der Stunde 
nicht erkenne":

Pflichten statt „wohlerworbener Rechte"

„Ich erwarte dazu allerdings einiges: Daß mir 
die Nation das Recht gibt, überall dort, wo 
nicht bedingungslos im Dienste der größeren 
Aufgabe, bei der es um Sein oder Nichtsein 
geht, gehorcht und gehandelt wird, sofort 
einzugreifen und dementsprechend selbst han-
deln zu dürfen. Front und Heimat, Transport-
wesen, Verwaltung und Justiz haben nur 
einem einzigen Gedanken zu gehorchen, näm-
lich dem der Erringung des Sieges. Es kann 
in dieser Zeit keiner auf seine wohlerworbe-
nen Rechte pochen, sondern jeder muß wissen, 
daß es heute nur Pflichten gibt. Ich bitte des-
halb den Deutschen Reichstag um die aus-
drückliche Bestätigung, daß ich das gesetzliche 

Recht besitze, jeden zur Erfüllung seiner Pflich-
ten anzuhalten beziehungsweise denjenigen, 
der seine Pflichten nach meiner gewissen-
haften Einsicht nicht erfüllt, entweder zur 
gemeinen Kassation zu verurteilen oder ihn 
aus Amt und Stellung zu entfernen ohne 
Rücksicht, wer es auch sei oder welche er-
worbenen Rechte er besitze. Und zwar gerade 
deshalb, weil es sich unter Millionen Anstän-
diger nur um ganz wenige einzelne Ausnah-
men handelt. Denn über allen Rechten, auch 
dieser Ausnahmen, steht heute eine einzige 
gemeinsame Pflicht. Es interessiert mich daher 
nicht, ob während der jetzigen Notzeit in 
jedem einzelnen Fall bei Beamten oder auch bei 
Angestellten Urlaub und so weiter gewährt 
werden kann oder nicht, und ich verbitte mir 
auch, daß dieser Urlaub, der nicht gegeben 
werden kann, etwa aufgerechnet wird für 
spätere Zeiten. Wenn überhaupt jemand das 
Recht besäße, Urlaub zu verlangen, dann wäre 
das in erster Linie nur unser Frontsoldat und 
in zweiter Linie der Arbeiter oder die Arbeite-



rin für die Front. Und wenn ich nun nicht 
in der Lage war, seit Monaten der Front im 
Osten im ganzen diesen Urlaub zu geben, 
dann komme mir keiner zu Hause mit einem 
sogenannten .wohlerworbenen Recht' auf Ur-
laub in irgendeinem Amt. Ich selbst bin be-
rechtigt, das abzulehnen, weil ich — was die-
sen Persönlichkeiten vielleicht nicht bekannt 
sein wird — selbst seit dem Jahre 1933 noch 
keine drei freien Tage als Urlaub für mich 
in Anspruch genommen habe. Ebenso erwarte 
ich, daß die deutsche Justiz versteht, daß nicht 
die Nation ihretwegen, sondern daß sie der 
Nation wegen da ist, das heißt, daß nicht die 
Welt zugrunde gehen darf, in der auch Deutsch-
land eingeschlossen ist, damit ein formales 
Recht lebt, sondern daß Deutschland leben 
muß, ganz gleich, wie immer auch formale 
Auffassungen der Justiz dem widersprechen 
mögen. Ich habe — um nur ein Beispiel zu 
erwähnen — kein Verständnis dafür, daß ein 
Verbrecher, der im Jahre 1937 heiratet und 
dann seine Frau so lange mißhandelt, bis sie 
endlich geistesgestört wird und an den Folgen 
einer letzten Mißhandlung stirbt, zu fünf Jah-
ren Zuchthaus verurteilt wird in einem Augen-
blick, in dem Zehntausende brave deutsche 
Männer sterben müssen, um der Heimat die 
Vernichtung durch den Bolschewismus zu er-
sparen, das heißt also, um ihre Frauen und 
Kinder zu schützen. Ich werde von jetzt ab 
in diesen Fällen eingreifen und Richter, die er-
sichtlich das Gebot der Stunde nicht erkennen, 
ihres Amtes entheben. Was der deutsche Sol-
dat, der deutsche Arbeiter, der Bauer, unsere 
Frauen in Stadt und Land, was Millionen unse-
res Mittelstandes und so weiter leisten und 
an Opfer bringen, alle nur in dem einen Ge-
danken an den Sieg, fordert eine kongeniale 
Einstellung auch bei denjenigen, die vom 
Volke selbst berufen sind, seine Interessen 
wahrzunehmen. In dieser Zeit gibt es keine 
selbstheiligen Erscheinungen mit wohlerwor-
benen Rechten, sondern wir alle sind nur 
gehorsame Diener an den Interessen unseres 
Volkes."

Damit war Hitler als „oberster Gerichtsherr" 
offiziell bestätigt. Sein Wort galt als Befehl 
und es war untersagt, auch nur anzunehmen, 
er könne sich irren. Es ist nicht ohne Komik, 
wenn es in einem Schreiben des Reichsmini-
sters der Justiz vom Mai 1938 heißt:

„Der Reichsminister der Justiz
I a 9 848

Berlin W 8, d. 14. Mai 1938 
Wilhelmstraße 65 
A 1 Jäger 0044

An den Herrn Präsidenten des Reichsgerichts, 
den Herrn Präsidenten des Volksgerichtshofs, 
den Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof, 
den Herrn Präsidenten des Reichspatentamts, 
den Herrn Präsidenten des Landeserbhofge-
richts in Celle,
die Herren Oberlandesgerichtspräsidenten, 
die Herren Generalstaatsanwälte bei den 
Oberlandesgerichten.

Betr.: Erledigung von Ersuchen an den Führer 
und Reichskanzler.

Wie mir der Herr Reichsminister und Chef 
der Reichskanzlei mitteilt, haben Verwaltungs-
behörden und Gerichte bei der Erledigung 
von Eingaben an den Führer und Reichs-
kanzler, die ihnen zur Erledigung zugefertigt 
waren, ihre eigene ausschließliche Zuständig-
keit auch im Verhältnis zum Führer und 
Reichskanzler — u. a. mit den Worten ,Der 
Führer ist nicht befugt', oder mit der Bemer-
kung ,Es ist nicht Sache des Führers' — in 
einer Form betont, die den Eindruck erwecken 
mußte, als wollten sie dem Führer das Recht 
bestreiten, sich um Angelegenheiten zu be-
kümmern, die in ihre eigene Zuständigkeit 
fallen.
Dieser Eindruck muß unter allen Umständen 
vermieden werden. Die Justizbehörden haben 
sich daher bei der Erledigung solcher Eingaben 
wie auch sonst jeder Wendung zu enthalten, 
die in dem beanstandeten Sinne gedeutet 
werden könnte. Allgemein ist peinlich darauf 
zu achten, daß Verwaltungsbescheide sich 
ebenso wie gerichtliche Entscheidungen auf 
die zu ihrer Begründung notwendigen Er-
wägungen beschränken. Ich ersuche, dafür 
Sorge zu tragen, daß innerhalb Ihres Geschäfts-
bereichs ausnahmslos demgemäß verfahren 
wird. gez. Dr. Gürtner“

Daß die angeschriebenen Präsidenten den For-
derungen des Reichsjustizministers wörtlich 
nachkamen, geht aus den angeführten Akten-
stücken hervor. In der dort protokollierten 
Präsidentenbesprechung vom 23. Oktober 1943 
heißt es:
„ ... Der Chefpräsident berichtet weiter, daß 
frühere Äußerungen des Führers und leitender 
Persönlichkeiten von Partei und Staat, wie 



zum Beispiel ,Stalingrad werde unter allen 
Umständen gehalten werden" als Heimtücke 
strafbar seien, wenn sie unter Umständen 
wiederholt würden, die darauf schließen ließen, 
daß sie in hetzerischer Absicht gemacht wor-
den sind. Es käme eben entscheidend auf die 
Umstände an, unter denen diese früheren 
Äußerungen des Führers zitiert würden. Auf 
diese besonderen Umstände müsse natürlich 
auch die Urteilsbegründung abgestellt wer-
den. Es sei selbstverständlich zu vermeiden, 
daß in der Begründung gesagt werde, der 
Führer habe sich geirrt..."

Aber auch sonst bestimmten die Weisungen 
des „obersten Gerichtsherrn" Hitler die Rechts-
pflege. Der Reichsjustizminister hatte die so-
genannten „Führerinformationen1' eingeführt, 

durch die Hitler von bestimmten Vorgängen 
in der Justiz regelmäßig unterrichtet wurde. 
In der Führerinformation Nr. 14 vom 21. Mai 
1942 15) wird vom Reichsjustizminister an den 
„Führer" berichtet:

„Auf Grund der Weisung an die Rechtspflege, 
die Sie, mein Führer, in Ihrer letzten Reichs-
tagsrede erteilt haben, habe ich alle Ober-
landesgerichtspräsidenten und Generalstaats-
anwälte zu mir berufen und ihnen erneut die 
entschiedene und harte Verfolgung vor allem 
jedes Kriegsverbrechers zur Pflicht gemacht. 
Ich habe meine Behördenchefs persönlich für 
die Steuerung auch der einzelnen Verfahren 
in ihren Bezirken verantwortlich gemacht und 
zugleich meine laufende Unterrichtung in allen 
wichtigen Einzelfällen sichergestellt."

,,Nachdrückliche Einwirkung" auf die Richter

In der Tat wurde die „Steuerung" der einzel-
nen Verfahren mit aller Macht versucht. Bereits 
1936 wurde folgendes Schreiben des Reichs-
justizministers in Umlauf gesetzt:

„Der Reichsminister der Justiz 
1120 — Illa 28031/36

Berlin W 8, den 1. September 1936 
Wilhelmstraße 65
A1 Jäger 0044

An
sämtliche Herren Oberlandesgerichtspräsiden-
ten.

Nachrichtlich:
An
sämtliche Herren Generalstaatsanwälte.

Betrifft: Handhabung des Gesetzes zum Schu
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tze 
des deutschen Blutes und der deutschen Ehre 
vom . September 1935.

Bei der Überwachung der Rechtsprechung in 
den Verfahren wegen Zuwiderhandlung gegen 
die §§ 2, 5 Abs. 2 des Blutschutzgesetzes ist 
es aufgefallen, daß die von den Gerichten ver-
hängten Strafen auch bei gleichgelagerten 
Fällen im Strafmaß außerordentliche Unter-
schiede aufweisen, und daß weiter einzelne 
Strafkammern es trotz der Ausführungen in 
der RV. v. 2. März (April) 1936 — 1121 Ila 
18501/36 — anscheinend grundsätzlich vermei-
den, auch in schweren Fällen auf die ange-
brachte Zuchthausstrafe zu erkennen. Es ist 
z. B. unverständlich, wenn ein Gericht gegen 
einen Volljuden, der einem ihm vertrauenden 

Mädchen sich als Arier ausdrücklich ausgibt 
und es dadurch zum Beischlaf verleitet, ent-
gegen dem zutreffenden Zuchthausantrag des 
Staatsanwalts nur auf 8 Monate Gefängnis 
erkennt.

Um diesem Mißstand abzuhelfen und zu einer 
einheitlichen sachentsprechenden Rechtspre-
chung zu gelangen, ersuche ich im Benehmen 
mit den Landgerichtspräsidenten auf die ihnen 
unterstellten Richter in geeigneter Weise nach-
drücklich einzuwirken, damit einem Rassever-
fall des deutschen Volkes auch von den deut-
schen Gerichten durch strenge Strafen ent-
gegengewirkt wird. Eine solche Rechtsprechung 
wird sich unter anderem auch dadurch ge-
währleisten lassen, daß sofort die Verfahren 
wegen Verbrechens gegen das Gesetz vom 
15. September 1935 einer einzigen Strafkam-
mer (etwa einer bereits mit der Aburteilung 
von Sittlichkeitsverbrechen befaßten) zugeteilt 
werden. Ich ersuche auch insoweit, das Erfor-
derliche beschleunigt zu veranlassen.

In Vertretung
gez. Dr. Freisler."

Man ist in diesem Schreiben sozusagen „unter 
sich" — nur das kann die erstaunliche Offen-
heit erklären, mit der von der „Überwachung 
der Rechtsprechung" gesprochen wird. Nur das 
läßt auch verstehen, daß das Reichsjustizmi-
nisterium es wagt, zu sagen: „ ... ersuche ich 
im Benehmen mit den Landgerichtspräsidenten 

15) Führerinformation des Reichsministers der Justiz, 
Bundesarchiv R 22 Geh./330.



auf die ihnen unterstellten Richter in geeig-
neter Weise nachdrücklich einzuwirken...“ 
Es wurde nicht einmal mehr ein Hehl daraus 
gemacht, daß die in § 1 Gerichtsverfassungs-
gesetz verankerte Unabhängigkeit der Richter 
nur noch auf dem Papier stand. Offenbar um 
sicherzugehen, daß hinsichtlich der Rechtspre-
chung in Verfahren wegen Rassenschande auch 
wirklich so vorgegangen wurde, wie es offiziell 
gewünscht war, erging zwei Monate nach 
dem Schreiben vom 1. September 1936 ein 
erneutes Rundschreiben des Reichsjustizmi-
nisteriums, das zu einer Besprechung über die 
Blutschutzrechtsprechung einlud.

„Der Reichsminister der Justiz
1120 Illa 28312/36

Berlin W 8, den 3. November 1936 
Wilhelmstraße 65
A 1 Jäger 0044

An
die Herren Oberlandesgerichtspräsidenten 
und die Herren Generalstaatsanwälte.

Betrifft: Besprechung über Blutschutzrechtspre-
chung.

Am
Freitag, den 13. November 1936, 10 Uhr, 
findet im Festsaal des Reichsjustizministeri-
ums, Berlin W, Voßstraße 5, eine Besprechung 
über Blutschutzrechtsprechung statt.

Ich bitte die Herren Oberlandesgerichtsprä-
sidenten und Generalstaatsanwählte an dieser 
Tagung persönlich teilzunehmen. Ferner er-
suche ich dazu abzuordnen:

a) die Herren Vorsitzenden der auf Grund 
der RV. vom 1. September 1936 — 1120 — Illa 
28031/36 — mit der Aburteilung von Ver-
brechen nach dem Blutschutzgesetz besonders 
beauftragten Strafkammern,

b) die Herren Oberstaatsanwälte der Landge-
richte, bei denen eine solche Strafkammer 
besteht.

Im Auftrag
gez. Dr. Crohne

Beglaubigt

als Ministerialkanzleisekretär.“

Auch die Fragen, die sich im Zusammenhang 
mit der Sicherungsverwahrung von Verbre-
chern ergaben, waren dem Reichsjustizmini-
sterium wichtig genug, um ihre Lösung und 
Handhabung zu lenken. In einem Schreiben 
des Reichsjustizministeriums heißt es:

„Der Reichsminister der Justiz

Berlin, d. 4. 5. 1940 
Wilhelmstraße 65 

An die
Herren Generalstaatsanwälte 
bei den Oberlandesgerichten, 
den Herren Präsidenten beim Reichsgericht 
und beim Volksgerichtshof, 
den Herren Oberreichsanwälten, 
den Herren Oberlandesgerichtspräsidenten 
mit Überstücken für die Landgerichtspräsi-
denten.

Betr.: Entlassung aus der Sicherungsverwah-
rung
Uberstücke für die Oberstaatsanwälte.

Einzelfälle geben mir Veranlassung, die in 
der AV betr. Strafsachen gegen gefährliche 
Gewohnheitsverbrecher vom 3. März 1938 
(Dt. Just. S. 323) zu Ziffer II für die Entlassung 
aus der Sicherungsverwahrung gegebenen 
Richtlinien in Erinnerung zu bringen. Wieder-
holt sind Sicherungsverwahrte entlassen wor-
den, ohne daß die Stellungnahme der Krimi-
nalpolizei eingeholt oder das Material des 
kriminalbiologischen Dienstes beigezogen wor-
den war. Ich bitte daher, künftig bei den Ge-
richten mit allem Nachdruck darauf hinzu-
wirken, daß sie in Fällen, in denen sie ent-
gegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft die 
Entlassung der Verwahrten in Aussicht neh-
men, der Staatsanwaltschaft nochmals Gele-
genheit zur Ergänzung der Ermittlungen geben.

Für die Kriegszeit bemerke ich im übrigen 
folgendes: Die durch den Kriegszustand ein-
getretenen außergewöhnlichen Verhältnisse 
(z. B. Verdunkelung, Rationierungsmaßnahmen) 
bieten für verbrecherische Elemente einen be-
sonderen Anreiz zur Begehung strafbarer 
Handlungen. Selbst wenn bei einem Siche-
rungsverwahrten anzunehmen ist, daß der 
Zweck der Unterbringung für Friedenzeiten 
erreicht wäre, darf nicht unberücksichtigt 
bleiben, einmal, daß der Hang zur Begehung 
neuer strafbarer Handlungen bei einem Ge-
wohnheitsverbrecher durch die Begleiterschei-
nungen des Krieges besonders leicht wiederer-
weckt werden kann und ferner, daß die im 
Frieden geübte planmäßige nachträgliche Über-
wachung des Entlassenen wegen des Mangels 
an geeigneten Beamten zur Zeit nicht aus-
reichend durchführbar ist. Die Entlassung 
eines Sicherungsverwahrten in der gegen-
wärtigen Zeit stellt daher regelmäßig eine Ge-
fahr für die Volksgemeinschaft dar, deren 
Schutz oberste Pflicht aller Justizbehörden ist.



Ich ersuche deshalb, bis auf weiteres jeder 
Entlassung aus der Sicherungsverwahrung mit 
Nachdruck zu widersprechen und auch bei 
den Gerichten auf die Berücksichtigung der 
angeführten Gesichtspunkte hinzuwirken.
Entsprechend hat das Reichssicherheitshaupt-
amt seine nachgeordneten Dienststellen an-
gewiesen, während des Krieges grundsätzlich 
gegen die Entlassung aus der Sicherungsver-
wahrung Stellung zu nehmen und für den 
Fall, daß es trotzdem zu Entlassungen kom-
men sollte, die Entlassenen unverzüglich in 
polizeiliche Vorbeugungshaft zu nehmen.

In Vertretung
gez. Dr. Freisler."

Ein Schreiben, das in unmittelbarem Wider-
spruch zum Gesetz stand! In § 42 f. Strafge-
setzbuch heißt es, daß dann, wenn sich bei 

einer Prüfung ergibt, daß der Zweck der 
Unterbringung in Sicherungsverwahrung er-
reicht ist, das Gericht die Entlassung des 
Untergebrachten anzuordnen hat. Dieser ge-
setzliche Befehl wurde durch die Nationalsozia-
listen nicht etwa durch ein neues Gesetz 
aufgehoben. Dieser — legale — Weg erschien 
den Nationalsozialisten überflüssig. Durch ein 
einfaches Schreiben wurde angeordnet, daß 
jeder Entlassung aus der Sicherungsverwah-
rung — auch wenn sie nach dem Gesetz hätte 
vorgenommen werden müssen -— widerspro-
chen werden sollte. Es wurde zudem ein Siche-
rungsfaktor eingebaut: Sollten die Gerichte 
der Anordnung des nationalsozialistischen 
Justizministeriums nicht nachkommen, so soll-
ten die „zu Unrecht" Entlassenen sofort in poli-
zeiliche Vorbeugungshaft genommen werden. 
Statt des Rechtes sprach die Gewalt!

Polizeiliche Sonderbehandlung: 
verschärfte Vernehmungen mit Einheitsstock

Wie durchdringend diese Stimme der Gewalt 
war, zeigt ein Be
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richt des Reichsjustizministers 
Thierack über eine Besprechung mit Himmler 
am 18. September 1942 ):

„Besprochen wurden: Ausgleich zu milder 
Strafurteile durch polizeiliche Sonderbehand-
lung: Auslieferung asozialer Elemente (dar-
unter grundsätzlich Juden, Zigeuner, Russen 
und Ukrainer) aus dem Strafvollzug an Himm-
ler zur Vernichtung durch Arbeit; Rechtspre-
chung durch das Volk; die von Hitler angeord-
nete Prügelstrafe und andere Fragen.

Besprechung mit Reichsführer SS Himmler am 
18. September 1942 in seinem Feldquartier in 
Gegenwart des StS. Dr. Rothenberger, SS-
Gruppenführer Streckenbach und SS-Ober-
sturmbannführer Bender.

1. Korrektur bei nicht genügenden Justiz-
urteilen durch polizeiliche Sonderbehandlung. 
Es wurde auf Vorschlag des Reichsleiters Bor-
mann zwischen Reichsführer SS und mir fol-
gende Vereinbarung getroffen:

a) Grundsätzlich wird des Führers Zeit mit 
diesen Dingen überhaupt nicht beschwert.

b) über die Frage, ob polizeiliche Sonderbe-
handlung eintreten soll oder nicht, entscheidet 
der Reichsjustizminister.

16) Nürnberger Prozesse Bd. XXVI, S. 200, Doku-
ment 654— PS.

c) Der Reichsführer SS sendet seine Berichte, 
die er bisher dem Reichsleiter Bormann zu-
sandte, an den Reichsjustizminister.
d) Stimmen die Ansichten des Reichsführers 
SS und des Reichsjustizministers überein, so 
wird die Angelegenheit zwischen ihnen er-
ledigt.
e) Stimmen beider Ansichten nicht überein, so 
wird die Meinung des Reichsleiters Bormann, 
der evtl, den Führer unterrichten wird, herbei-
gezogen.

f) Soweit auf anderem Wege (etwa durch ein 
Schreiben des Gauleiters) die Entscheidung des 
Führers über ein mildes Urteil angestrebt 
wird, wird Reichsleiter Bormann den Bericht 
an den Reichsjustizminister weiterleiten. Die 
Angelegenheit wird sodann zwischen dem 
Reichsführer SS und dem Reichsminister der 
Justiz in vorbezeichneter Form erledigt wer-
den.

2. Auslieferung asozialer Elemente aus dem 
Strafvollzug an den Reichsführer SS zur Ver-
nichtung durch Arbeit. Es werden restlos aus-
geliefert die Sicherungsverwahrten Juden, Zi-
geuner, Russen und Ukrainer, Polen über 3 
Jahre Strafe, Tschechen oder Deutsche über 
8 Jahre Strafe nach Entscheidung des Reichs-
justizministers. Zunächst sollen die übelsten 
asozialen Elemente unter letzteren ausgeliefert 
werden. Hierzu werde ich den Führer durch 
Reichsleiter Bormann unterrichten."



Wie die „Vernichtung durch Arbeit" aussah, 
der die Menschen ausgesetzt wurden, die nach 
Ansicht des Reichsführers SS Himmler, des SS 
Gruppenführers Streckenbach und SS Ober-
sturmbannführers Bender durch „nicht genü-
gende Justizurteile" abgeurteilt waren, ist 
durch die Geschichte der Konzentrationslager 
hinreichend bekannt. Juden, Zigeuner, Russen, 
Ukrainer, Polen, Tschechen — alle dank ihrer 
Abstammung bereits als asozial abgestempelt 
— aber auch dem nationalsozialistischen Sy-
stem mißliebige Deutsche sollten „ausgemerzt" 
werden, aber sie sollten noch durch die aus-
gewählte Todesart dem System nützen Die 
polizeiliche Sonderbehandlung, die die Kor-
rektur bei „nicht genügenden Justizurteilen" 
darstellte, fing bereits bei den polizeilichen 
Vernehmungen an — bevor noch das ordent-
liche Strafverfahren begonnen hatte. Selbst-
verständlich wurden die Richtlinien für jeden 
Akt der „polizeilichen Sonderbehandlung" sorg-
sam bis in das geringste Detail geregelt — 
Kenn Zeichen des nationalsozialistischen Regi-
mes: Ordnung bis ins kleinste bei den größten 
Gesetzlosigkeiten und Grausamkeiten. Ein Be-
richt des Düsseldorfer Oberstaatsanwalts an 
den Generalstaatsanwalt in Düsseldorf spie-
gelt ein klares Bild der Methodik des Dritten 
Reiches:

„Der Oberstaatsanwalt
16 A. R. 26/37
Düsseldorf, d. 8. Juni 1937 
Fernspr. 1 08 31

Vertraulich!

Herrn Generalstaatsanwalt in Düsseldorf.

Betrifft: Mißhandlung politischer Häftlinge

Bezug: Besprechung im Reichsjustizministerium 
am 4. Juni 1937
Mein letzter Bericht vom 1. Juni 1937 — 
16 A. R. 26/37

Die angekündigte Besprechung mit der Gehei-
men Staatspolizei hat am 4. Juni in Berlin 
(Reichsjustizministerium) stattgefunden. Es 
nahmen daran teil:

1. Ministerialdirektor Dr. Crohne, 
Reichsministerium Berlin,

2. Oberstaatsanwalt von Haake, 
Reichs justizministerium,

3. Oberstaatsanwalt Dr. Joel, 
Reichsjustizministerium Berlin,

4. Ministerialrat Dr. Best, Gestapo Berlin,
5. Oberregierungsrat Möller, Gestapo Berlin,

6. Generalstaatsanwalt Dr. Jung, Berlin,

7. Generalstaatsanwalt Dr. Semler, Hamm,

8. Der Unterzeichnete.

Ministerialdirektor Dr. Crohne machte zu-
nächst Ausführungen zu der Notwendigkeit 
einer vertrauensvollen Aussprache über Mittel 
und Wege zur Beseitigung aufgetretener 
Schwierigkeiten. Er erteilte dann dem Sach-
referenten Oberstaatsanwalt von Haake das 
Wort, der zunächst allgemeine Gesichtspunkte 
und dann die für die Besprechung im Ministe-
rium ausgearbeiteten sechs Sonderfragen vor-
trug. An jede Frage schloß sich eine einge-
hende Aussprache sämtlicher Beteiligten. Ein-
leitend führte Oberstaatsanwalt von Haake 
etwa folgendes aus:

Von Seiten der höchsten Staatsführung sind 
verschärfte Vernehmungen für erforderlich 
und unerläßlich anerkannt worden. In derarti-
gen Fällen wäre es widersinnig, die ausfüh-
renden Beamten wegen Amtsverbrechens zu 
verfolgen. Die Staatsanwälte müssen aber ge-
nau nach dem Gesetz handeln und haben nicht 
die Möglichkeit nach freiem Ermessen von 
Verfahren Abstand zu nehmen. Ihnen bleiben 
vielmehr nur ganz beschränkte gesetzliche 
Möglichkeiten, wollen sie sich nicht der straf-
baren Rechtsbeugung schuldig machen. Von 
der Strafverfolgung auf Grund des § 153 StPO 
abzüsehen, ist unmöglich, da, falls das Amts-
verbrechen bejaht wird, Verbrechenstatbestand. 
Ebenso untragbar, jeden einzelnen Fall durch 
Niederschlagung auszuräumen, da das eine un-
mögliche Belastung des Führers, dem allein 
das Niederschlagsrecht zusteht.
Zu helfen hier nur durch materielle Einstel-
lung der Verfahren wegen Mangels der Rechts-
widrigkeit (Staatsnotstand zu umstritten und 
daher zu gefährlich im Falle des § 172 StPO). 
Eine solche Einstellung kann man aber nur 
dann vertreten, wenn klare Regeln und Richt-
linien für die Anwendung verschärfter Ver-
nehmungen vorliegen. Der Staatsanwalt muß 
verhältnismäßig einfach erkennen und beurtei-
len können, ob hier ein Fall zulässiger Einwir-
kung, d. h. ein Fall des Mangels der Rechts-
widrigkeit vorliegt oder nicht. Gegenwärtig 
ein völlig unhaltbarer Zustand. Mangelndes 
Rechtsgefühl der Justizbeamten; unwürdiger 
Zustand für die Polizeibeamten, die sich durch 
törichtes Bestreiten zu helfen suchen, über die 
Möglichkeit derartiger Abgrenzungen zu spre-
chen, das sei der Zweck der Zusammenkunft 



vom 4. Juni 1937. Sodann wurde in die Bespre-
chung der Einzelfragen eingetreten:

Frage 1:
Bei welchen Delikten sind .verschärfte Ver-
nehmungen" zulässig?
Es herrschte Übereinstimmung, daß derartige 
Vernehmungen grundsätzlich nur in solchen 
Fällen vorgenommen werden dürfen, in denen 
der Sachverhalt unmittelbare Staatsinteressen 
berührt. Als solche kommen in erster Linie 
Hochverrat und Landesverrat in Betracht. Die 
Vertreter der Gestapo gaben der Meinung 
Ausdruck, daß möglicherweise auch in Bibel-
forscher-, Sprengstoff- und Sabotagesachen 
eine verschärfte Vernehmung in Frage kom-
men könnte. Sie behielten sich jedoch insoweit 
eine Stellungnahme nach weiterer Erörterung 
mit dem Herrn Reichsleiter der SS vor. Ein-
hellig war die Auffassung, daß Sachen aus 
§ 175 StGB nicht in Betracht kommen. Bei Aus-
ländern ist grundsätzlich eine .verschärfte Ver-
nehmung" unzulässig. In derartigen Fällen soll 
die Sachlage an Hand der Akten nicht nur 
durch die örtlichen Stapostellen, sondern durch 
Gestapo selbst in Berlin geprüft werden, und 
zwar durch einen besonders dazu ausersehe-
nen Beamten.

Frage 2:
Art der körperlichen Einwirkungen?

Grundsätzlich sind bei .verschärften Verneh-
mungen" nur Stockhiebe auf das Gesäß, und 
zwar bis zu 25 Stück, zulässig. Die Zahl wird 
von Gestapo vorher bestimmt (vgl. Frage 3). 
Vom 10. Stockhieb an muß ein Arzt zugegen 
sein. Es soll ein ,Einheitsstock" bestimmt wer-
den, um jede Willkür auszuschalten.

Frage 3:
Wer ordnet die Vornahme einer .verschärften 
Vernehmung" an?

Grundsätzlich nur die Gestapo in Berlin. Die 
örtliche Stapostelle muß vor verschärfter Ver-
nehmung die Genehmigung in Berlin einholen. 
Ohne Vorliegen der Genehmigung darf eine 
verschärfte Vernehmung nicht vorgenommen 
werden.

Frage 4:
Wer führt die körperliche Einwirkung durch? 

In keinem Falle darf der Beamte, der die Ver-
nehmung durchführt, auch die Einwirkung voll-
ziehen. Vielmehr wird hierfür ein besonderer 
von den Stapostellen auszuwählender Beamter 
bestimmt werden.

Frage 5:
Welche Sicherungen sind gegen die Anwen-
dung verschärfter Vernehmungsmaßnahmen 
bei Unschuldigen gegeben?

Die Frage wurde durch die zu Frage 3 erör-
terten Sicherungsmaßnahmen für erledigt er-
klärt.

Frage 6:
Wie werden technisch bei der Justiz die Fälle 
behandelt:
a) der nach vorstehendem zulässigen Ein-
wirkungen?
Geht eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft 
ein, wendet diese sich an die Stapo und läßt 
die Genehmigung (durch die Gestapo Berlin) 
nachweisen. Wird sie nachgewiesen, ist das 
Verfahren einzustellen. Nur formeller Be-
scheid: .Nach den Ermittlungen liegt eine straf-
bare Handlung nicht vor."
b) der nach vorstehendem unzulässigen Ein-
wirkungen?
Stellt sich heraus, daß eine Genehmigung nicht 
vorlag, beschleunigte Ermittlungen und alsbal-
diger Bericht an Zentralstaatsanwaltschaft.
c) der nach vorstehendem zweifelhaften Zu-
lässigkeit (Grenzfälle)
Sofortige Abgabe mit Bericht an die Zentral-
staatsanwaltschaft.

In der Besprechung kam die einhellige Auf-
fassung (auch bei den Vertretern der Gestapo) 
zum Ausdruck, daß die bisherige Art der An-
wendung verschärfter Vernehmungen nicht 
mehr durchgeführt werden darf. Die noch offen-
stehenden Fälle sollen nach der strafrecht-
lichen Seite hin beschleunigt einer Klärung zu-
geführt werden. Eine Fühlungnahme zwischen 
Gestapo und Reichsjustizministerium über 
diese Fälle ist in die Wege geleitet. Entschei-
dung baldigst zu erwarten.
Gestapo wird eine Niederschrift über das Er-
gebnis der Besprechung vom Ministerium er-
halten, sodann sofort Stellung nehmen (vgl. 
Frage 1) und für die Stapostellen Anweisung 
erlassen. Reichsjustizministerium wird seiner-
seits alsdann an die Staatsanwaltschaften Wei-
sung ergehen lassen. gez .
Man war sich bei der Besprechung im Reichs-
justizministerium durchaus darüber im klaren: 
die verschärften Vernehmungen durch Polizei-
beamte stellten eine strafbare Handlung dar. 
Das aber war nicht Grund der stattfindenden 
Diskussion — man nahm es offenbar als not-
wendige Folge „staatserhaltender" Handlungen 



hin. Diskutiert wurde allein, wie die strafba-
ren Handlungen nach außen legalisiert wer-
den konnten. Ohne Sonderregelung traute man 
selbst der nationalsozialistischen Justiz nicht 
zu, mit dem Problem fertig zu werden. An-

scheinend waren Staatsanwälte und Richter 
nicht ohne weiteres willens, die strafbaren 
Handlungen, die die verschärften Vernehmun-
gen nun einmal nach dem Gesetz waren, als 
legal zu betrachten.

Mutige Richter

Daß sich zumindest ein Teil der Richterschaft 
dagegen wehrte, aus Unrecht Recht zu machen, 
ergibt sich aus der Akte einer deutschen Ent-
nazifizierungsbehörde. In dieser Entnazifizie-
rungssache wurde als Zeuge der Rechtsanwalt 
Todsen aufgerufen, der in seiner eidesstatt-
lichen Versicherung folgendes berichtete:

„. . . Im Oktober 1935 bestand ich mein zweites 
Staatsexamen. Meine Zulassung zur Anwalt-
schaft erhielt ich etwa Mitte November des 
gleichen Jahres. Noch bevor ich ein Anwalt-
büro eingerichtet hatte, wurde ich auf Grund 
der automatisch erfolgten Eintragung in die 
Liste der Offizialverteidiger damit beauftragt, 
im Rahmen einer Offizialverteidigung vier An-
geklagte im Oberlandesgericht zu vertreten, 
die u. a. wegen Hochverrats angeklagt waren. 
Die Verhandlung muß Ende November, An-
fang Dezember 1935 stattgefunden haben, es 
war jedenfalls der erste Fall, in dem ich als 
Verteidiger in einem Strafverfahren auftrat.

... Wenn ich mich recht erinnere, hieß das 
Verfahren ,Linnich und andere'.

Außer Linnich waren von mir drei andere 
Mandanten zu betreuen, darunter ein Ange-
klagter, der bestritt, jemals der KPD ange-
hört zu haben, er bestritt auch jegliche illegale 
Betätigung. Das umfangreiche Aktenmaterial 
ergab bezüglich dieses, dem Namen nach mir 
nicht bekannten Angeklagten im wesentlichen 
nur ein wirklich belastendes Indiz. Der Ange-
klagte sollte nämlich anläßlich einer seiner 
Vernehmungen durch die Polizeibeamten und 
zwar durch die Beamten der Geheimen Staats-
polizei erklärt haben: „Ihr könnt mit mir ma-
chen, was ihr wollt, bald brechen doch die 
Tage der Arbeiterherrschaft an.' Dieses Proto-
koll trug den üblichen Abschlußvermerk ,vor-
gelesen, genehmigt und unterschrieben' und 
die Unterschrift des Angeklagten.

Ich suchte den Angeklagten in ... auf. Er saß 
dort bereits seit einem Jahr in Untersuchungs-
haft. Anläßlich meiner Besprechung mit dem 
Angeklagten wies ich darauf hin, daß ein Ge-
ständnis sich für ihn bezüglich des Strafmaßes 
nur günstig auswirken könne; wenn er jedoch 

jegliche illegale Tätigkeit auch weiterhin be-
streiten würde, müßte er mit einer entsprechend 
höheren Strafe rechnen. Dabei betonte ich, daß 
das oben erwähnte Indiz vermutlich den Aus-
schlag zu seinen Ungunsten geben würde. Denn 
wenn ein Angeklagter eine derartige Äußerung 
zugegebenermaßen gemacht habe, müsse man 
davon ausgehen, daß er zum mindesten der 
KPD geistig sehr nahe stehe und das mache 
auch eine illegale Tätigkeit sehr wahrschein-
lich.
Der Angeklagte bestritt daraufhin mir gegen-
über die Richtigkeit des Protokolls, insbeson-
dere bestritt er, jemals die im Protokoll fest-
gehaltene und von mir oben zitierte Äuße-
rung tatsächlich gemacht zu haben. Ich fragte 
den Angeklagten, warum er dann das Proto-
koll unterschrieben habe und ob er die Echt-
heit seiner Unterschrift bestreiten wolle. Der 
Angeklagte antwortete mir, daß er nur des-
halb seine Unterschrift geleistet habe, weil er 
von den Beamten der Geheimen Staatspolizei 
geschlagen und erheblich mißhandelt worden 
sei.

Am Tage der Verhandlung dauerte die Ver-
nehmung der Angeklagten unverhältnismäßig 
lange. . . Oberlandesgerichtsrat .. ., der den 
Vorsitz im Oberlandesgericht führte, hatte 
offenbar bereits die Geduld verloren und 
fragte meinen Angeklagten lediglich, ob er 
gestehen oder leugnen wolle. Mein Mandant 
erwiderte darauf kurz, daß er die ihm zur Last 
gelegte Tat bestreite. Daraufhin erklärte Herr 
Oberlandesgerichtsrat...: .Dann können wir 
wohl mit der Beweisaufnahme beginnen.' In 
diesem Augenblick griff ich ein und bat, vor 
Eröffnung der Beweisaufnahme den Angeklag-
ten darüber zu befragen, unter welchen Um-
ständen er das oben zitierte Protokoll unter-
schrieben habe und ob er insbesondere anläß-
lich der Unterzeichnung dieses Protokolls von 
den Beamten der Geheimen Staatspolizei ge-
schlagen worden sei.

Ich hatte die Frage kaum ausgesprochen, als 
der Staatsanwalt erregt aufsprang und den 
Vorsitzenden des Gerichts ersuchte, die Be-



amten der Geheimen Staatspolizei gegen der-
artige Angriffe der Verteidigung in Schutz zu 
nehmen.
Oberlandesgerichtsrat . . . erhob sich seinerseits 
aus seinem Stuhl, stützte sich mit seinen Hän-
den auf den Richtertisch und sagte zu mir: 
.Herr Verteidiger, ich mache Sie darauf auf-
merksam, daß, wenn auch die Verhandlung 
hier unter Ausschluß der Öffentlichkeit erfolgt, 
eine derartige Frage, wie Sie sie gestellt ha-
ben, dazu führen kann, daß Sie hier im Saale 
festgenommen und in Schutzhaft abgeführt 
werden. Wollen Sie die Frage aufrecht erhal-
ten oder nicht?'
Mir sind die Einzelheiten deshalb noch so ge-
nau im Gedächtnis, weil sie für mich außer-
ordentlich eindrucksvoll waren. Ich habe auch 
später über diesen Fall immer wieder berich-
tet, weil er mir typisch für die nationalsoziali-
stische Justiz zu sein schien.
In die Totenstille, die der von Oberlandesge-
richtsrat ... an mich gerichteten Frage folgte, 
fielen zur Überraschung aller plötzlich die 
Worte des beisitzenden Richters Dr. .. . Diese 
Worte habe ich noch genau im Gedächtnis, sie 
lauteten: Der Herr Verteidiger braucht seine 
Frage nicht aufrecht zu erhalten, ich über-
nehme sie von Gerichtswegen.'

Ich weiß nicht, ob ich persönlich den Mut auf-
gebracht hätte, unter dem Druck der Situation 
und als eben zugelassener Anwalt, an meiner 
Frage festzuhalten. Herr Dr. . . . enthob mich 
jedoch dieser Entscheidung. Ich habe diesen 
Mut eines deutschen Richters aufrichtig be-
wundert. Ich stand auch unter dem Eindruck, 
daß nur ein schwer kriegsbeschädigter Richter 
aus dem Kriege 1914/18 sich einen derartigen 
Mut ungestraft leisten konnte.
Im weiteren Verlauf der Verhandlung wurde 
über die von mir angeschnittene und von 
Herrn Dr. . . . übernommene Frage eingehend 
verhandelt. Die Verhandlung dauerte von 
morgens 9.00 Uhr bis abends 1/2 8 Uhr. Die Be-
ratung nahm allein ca. zwei Stunden in An-
spruch. Mein Mandant wurde mangels an Be-
weisen freigesprochen."

Ein derartiger Mut, der nach dem Bericht des 
Rechtsanwalts Todsen von dem Richter Dr. ... 
gezeigt wurde, wird in der Besprechung im 
Reichsjustizministerium vom 5. Juni 1937 als 
„mangelndes Rechtsgefühl der Justizbeamten" 
gekennzeichnet. Andererseits zeigt das Proto-
koll dieser Besprechung, daß selbst die Spit-
zen der Justiz im Reichsjustizministerium es 
als zu gefährlich ansahen, die verschärften 

Vernehmungen als Staatsnotstand zu bezeich-
nen und sie insofern als rechtmäßig hinzustel-
len. In der Besprechung wird in diesem Zu-
sammenhang auf die Frage des § 172 Straf-
prozeßordnung hingewiesen. Das bedeutet: 
Hätte man alle Verfahren wegen vorgenom-
mener verschärfter Vernehmungen eingestellt, 
so wäre zu befürchten gewesen, daß die Ver-
letzten die Möglichkeit des § 172 Strafprozeß-
ordnung wahrnahmen und gegen den Einstel-
lungsbeschluß Beschwerde einlegten. Selbst 
wenn auf diese Beschwerde ein ablehnender 
Beschluß der Staatsanwaltschaft ergangen 
wäre, so hätte der Verletzte doch Antrag auf 
eine gerichtliche Entscheidung stellen können. 
Offenbar wagte man aber nicht, sich darauf 
zu verlassen, daß diese gerichtliche Entschei-
dung so ausging, wie es gewünscht wurde und 
der durch die verschärfte Vernehmung Ver-
letzte abgewiesen wurde — jedenfalls wird in 
der Besprechung im Reichsjustizministerium 
der Weg des § 172 Strafprozeßordnung als „zu-
gefährlich" bezeichnet. Man machte sich daher 
die Sache einfach und schaltete die Justiz so 
gut wie möglich bei der Handhabung des Pro-
blems der verschärften Vernehmung aus: Zu 
der Frage 6, wie die Fälle der verschärften 
Vernehmungen technisch bei der Justiz zu be-
handeln seien, heißt es: Die Gestapo Berlin 
solle bei jeder Anzeige, die nach einer ver-
schärften Vernehmung bei der Staatsanwalt-
schaft eingehe, eine Genehmigung einholen, 
die bestätige, daß die verschärfte Vernehmung 
zulässig gewesen sei. Der Bescheid an den 
Verletzten könne dann einfach lauten: „Nach 
den Ermittlungen liegt eine strafbare Hand-
lung nicht vor." Bei Einwirkungen, die selbst 
von der Gestapo als unzulässig angesehen 
wurden, sollte Bericht an die Zentralstaatsan-
waltschaft erfolgen — was ebenfalls mit einer 
Niederschlagung des Verfahrens gleichzuset-
zen war: Nicht mehr durch Gesetz, sondern 
durch die Gestapo wurde bestimmt, wann eine 
Handlung strafbar warl

Immerhin war diese Lösung nur notwendig 
geworden, weil man sich trotz der Lenkung 
der Rechtspflege durch das Reichsjustizmini-
sterium nicht darauf verlassen konnte, daß die 
Richterschaft auch wirklich ihre Entscheidun-
gen so fällte, wie es von oben gewünscht 
wurde. Sie tat es in den meisten Fällen — 
aber es war nie sicher, ob sie es tat. Hier lag 
für die Spitzen der nationalsozialistischen Ju-
stiz ein Unsicherheitsfaktor, der bei der im 
Zeitpunkt der Machtübernahme bereits im 
Dienst befindlichen Richterschaft nicht ganz 



auszuräumen war, sondern nur durch Beein-
flussung und Drohung so klein wie möglich 
gehalten werden konnte.

Die den Nationalsozialisten verdächtigen Ele-
mente der Richterschaft — die sozialdemokra-
tischen Richter, Richter, die ihre religiöse Zuge-
hörigkeit allzu sehr betonten, waren bereits 
durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums vom 7. April 1933 17)  aus dem 
Staatsdienst ausgeschlossen worden. Der weit-
aus größte Teil der Richterschaft war nach 1933 
Mitglied der Nationalsozialistischen Partei — 
allein in Frankfurt am Main, um nur ein ein-
ziges Beispiel zu nennen, waren nach Schät-
zungen amtlicher Stellen 90—95 Prozent der 
Richter in der NSDAP. Schon der Diensteid, 
den jeder Richter nach der Machtübernahme 
durch die Nationalsozialisten neu abzulegen 
hatte, verpflichtete sie, von nun an Recht im 
Namen des Führers zu sprechen.

„Ich schwöre: ich werde dem Führer des deut-
schen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, treu 
und gehoisam sein, die Gesetze beachten und 
meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, so 
wahr mir Gott helfe."

Es war für die meisten der Richter nicht der 
erste Eid, den sie schworen. Aber sie schwo-
ren ihn — bis auf wenige Ausnahmen.

Wie heißt es bei Maria Stuart, 1. Aufzug, 
7. Auftritt:

„. .. Ich sehe diese würd gen Peers mit schnell 
vertauschter Überzeugung unter vier Regie-
rungen den Glauben viermal ändern."

Und die Spitzen der Justiz achteten sehr wohl 
darauf, daß dieser Glaube der rechte war, der 
Glaube an das nationalsozialistische System.

Verhielt sich ein Richter im Staatsdienst kor-
rekt, versagte er aber im Dienst in der NSDAP, 
so wurde er nicht nur von den Spitzen der 
Partei, sondern von seinen Dienstvorgesetzten 
in der Justiz zur Rechenschaft gezogen.

„Der Amtsgerichtspräsident. 
4 H. 82.

(20) Hannover-O, den 20. Mai 1944 
Fernsprech-Sammel-Nr. 2 76 11-17

Bei allen Eingaben ist vorstehendes 
Aktenzeichen anzugeben.

Wie mir der Kreisleiter mitteilt, sind Sie durch 
einstweilige Verfügung vom 9. Mai 1944 wegen 
wiederholter Interessenlosigkeit aus der Partei 
ausgeschlossen.
Ich bitte mir mitzuteilen, wann Ihnen die einst-
weilige Verfügung zugestellt ist, ob Sie gegen 
den Ausschluß das zulässige Rechtsmittel ein-
gelegt haben und welche Vorwürfe zu Ihrem 
Ausschluß geführt haben. (Unterschrift)"

Dennoch fanden sich Richter, die sich nicht dem 
nationalsozialistischen System anpaßten, die 
nach ihrem eigenen Gewissen entschieden. So 
etwa der Dachauer Amtsrichter, der sich bei 
den Totmeldungen, die er als zuständiger 
N
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achlaßrichter aus dem Konzentrationslager 
Dachau erhielt, nicht mit den stereotypen An-
gaben über die Todesursache zufrieden gab, 
sondern in jedem einzelnen Fall — und es wa-
ren viele Fälle — rückfragte, welche Todes-
ursache wirklich vorlag. Er brachte die Natio-
nalsozialisten in mehr als eine Verlegenheit 
— solange, bis dem Amtsrichter selbst die Ein-
weisung in das Konzentrationslager angedroht 
wurde ).

Der Amtsrichter Dr. Lothar Kreyssig erstattet Anzeige 
wegen Tötung von Geisteskranken

Dem Amtsrichter Dr. Lothar Kreyssig, Vor-
mundschaftsrichter in Brandenburg/Havel und 
Mitglied der Bekennenden Kirche wurden als 
Vormundschaftsrichter immer wieder Akten 
vorgelegt, in denen die Vormünder beziehungs-
weise Pfleger von Geisteskranken berichteten, 
daß die Geisteskranken in den Anstalten, in 
die sie eingewiesen worden waren, verstor-
ben waren. Kreyssig richtete daraufhin am 8. 
Juli 1940 folgendes Schreiben an den Reichs-
justizminister 19):
17) RGBl. I, S. 175.
18) aus „Die Innere Mission", Mai—Juni 1947.

„Als Vormundschaftsrichter in Brandenburg/ 
Havel berichte ich folgendes:

Vor etwa zwei Wochen wurde mir von einem 
Bekannten berichtet, es werde erzählt, daß 
neuerdings zahlreiche geisteskranke Insassen 
von Heil- und Pflegeanstalten durch die SS 
nach Süddeutschland gebracht und dort in 
einer Anstalt vom Leben zum Tode gebracht 
würden. Im Ablauf von etwa zwei Monaten 
bis heule habe ich mehrere Aktenstücke vor-
gelegt bekommen, in welchen Vormünder und

19) Bericht Dachauer Häftlinge



Pfleger von Geisteskranken berichten, daß sie 
von einer Anstalt in Hartheim/Oberdonau die 
Nachricht erhalten hätten, ihr Pflegling sei 
dort verstorben. Die verwahrende Anstalt 
habe von .einem Kriegskommissar' oder vom 
.Kriegsminister' die Anweisung erhalten, den 
Kranken zur Verlegung in eine andere Anstalt 
herauszugeben, den Angehörigen aber nichts 
mitzuteilen. Diese würden von der ausneh-
menden Anstalt benachrichtigt werden. Hierin 
stimmen fast alle Berichte überein. In der An-
gabe des Leidens, dem der Kranke in Hartheim 
erlegen sei, weichen sie voneinander durchaus 
ab. Auch ist der Inhalt, der an die Angehörigen 
oder gesetzlichen Vertreter gegebenen Nach-
richten verschieden ausführlich. Alle stimmen 
dagegen wieder in der Bemerkung überein, 
daß wegen der im Kriege herrschenden 
Seuchengefahr der Verstorbene sofort habe 
eingeäschert werden müssen. In einem Falle 
handelt es sich um einen wegen Geistes-
schwäche entmündigten Querulanten, der 
mehrfach bestraft war. In einem anderen Falle 
war der Kranke auf Kosten von Verwandten 
untergebracht. Hier hat der Bruder des Ver-
storbenen das ihm gesandte Schreiben beige-
fügt. Es enthält den Satz, daß es aller ärzt-
lichen Kunst nicht gelungen sei, den Kranken 
am Leben zu erhalten.

Nach anderen Akten sind Anzeichen vorhan-
den, daß auf ähnliche Weise auch in sonstigen 
Anstalten Kranke verbracht und dort gestor-
ben sind.

Es ist mir kaum mehr zweifelhaft, daß die 
schubweise aus den Unterbringungsorten ab-
transportierten Kranken in der genannten An-
stalt getötet worden sind. Trifft es zu, so ist 
zu vermuten, daß es weiterhin geschieht. Ich 
möchte auch nicht durch eigene Erörterungen 
vorgreifen. Ich berichte daher, obwohl ich bis-
her nur Beweisanzeichen habe.

Ich setze im folgenden voraus, daß meine Ver-
mutung zutrifft, d. h., daß man gewisse in 
Anstaltpflege befindliche Geisteskranke ohne 
Wissen der Angehörigen, der gesetzlichen 
Vertreter und der Vormundschaftsgerichte, 
ohne die Gewähr eines geordneten Rechts-
ganges und ohne gesetzliche Grundlage zu 
Tode bringt.

Ich weiß, daß es eine große Anzahl Wesen 
gibt, die nur noch der äußeren Erscheinlichkeit 
nach etwas Menschliches haben, im übrigen 
aber von Geburt an oder durch Zerstörung 
ihrer geistigen Fähigkeiten ein fast tierhaftes 
Dasein führen, nach aller menschlichen und 
ärztlichen Erfahrung nie geheilt werden, in 

Anstalten versorgt werden müssen, wertvolle 
Menschenkräfte in großer Zahl nutzlos bean-
spruchen und dem Volk ungeheure Summen 
kosten. Die Frage nach dem Sinn solchen Le-
bens rührt an die tiefsten Daseinsfragen über-
haupt. Sie führt unmittelbar auf die Frage nach 
Gott. So ist auch meine Stellung zu ihr und — 
denke ich — vieler anderer Deutscher und 
deutscher Richter durch meinen christlichen 
Glauben bestimmt. Von dort her ist die ,Ver-
nichtung lebensunwerten Lebens' überhaupt 
ein schwerer Gewissensanstoß. Leben ist ein 
Geheimnis Gottes. Sein Sinn ist weder im 
Blick auf das Einzelwesen noch in dessen Be-
zogenheit auf die völkische Gemeinschaft zu 
begreifen. Wahr und weiterhelfend ist nur, 
was Gott uns darüber sagt. Es ist darum eine 
ungeheuerliche Empörung und Anmaßung des 
Menschen, Leben beenden zu dürfen, weil er 
mit seiner beschränkten Vernunft es nicht oder 
nicht mehr als sinnvoll begreift. Ebenso wie 
das Vorhandensein solchen hinfälligen Lebens 
ist es eine von Gott gegebene Tatsache, daß 
es allewege genug Menschen gegeben hat, die 
fähig waren, solches Leben zu lieben und zu 
betreuen, wie rechte Liebe ihre Größe und den 
Abglanz ihrer göttlichen Herkunft gerade dort 
hat, wo sie nicht nach Sinn und Wert fragt. 
Es ist vermessen, zu beurteilen oder sich dar-
über hinwegzusetzen, was wohl ,lebensunwer-
tes Leben' für die ewige Bestimmung der Men-
schen bedeutet, die damit nach den Ordnungen 
Gottes als Eltern oder Angehörige oder Arzte 
oder Berufspfleger verbunden sind.

Ich weiß ferner, daß trotzdem mit einer Denk-
weise gerechnet werden muß, welche das Pro-
blem als sittliches oder rechtliches ohne Rück-
sicht auf die Glaubensfrage beurteilen will. 
Auch sie muß den Maßnahmen aus Gewissens-
gründen widersprechen, weil die Rechtsgewähr 
fehlt. Man lese nach, was etwa Binding zu-
sammen mit Hoche in der Schrift ,Die Ver-
nichtung des lebensunwerten Lebens' über die 
Notwendigkeit verfahrensmäßiger Rechts-
garantien meint. Zur Zeit ist nicht bekannt, 
welches die Voraussetzungen für den Todes-
entscheid sind. Sicher ist nur, daß hier bei 
grundsätzlicher Bejahung der rechtlichen und 
sittlichen Möglichkeiten die Hauptschwierig-
keit liegt. Was ist normal? Was ist heilbar? 
Was ist diagnostisch mit Sicherheit feststell-
bar? Was ist im Blick auf den unnützen Auf-
wand für die Gemeinschaft noch tragbar? Wer 
es zu wissen glaubt, der wüßte noch nicht, 
was der andere darüber meint. Im rechts-
geordneten Verfahren würde dabei helfen, daß 
der betroffene Angehörige einen begründeten 



Antrag zugestellt bekäme. Er würde dazu 
gehört werden. Es müßte ein Gutachten vor-
liegen, zu dem er Stellung nehmen könnte. Er 
würde einen Spruch bekommen, aus dessen 
Gründen ihn das Verantwortungsbewußtsein 
der Entscheidung anspräche. Er würde ein 
Rechtsmittel dagegen haben, um alles vor-
bringen und durch ein neues Gutachten unter-
streichen zu können, was jetzt noch verkannt 
sein könnte. Und möchte die letzte Entschei-
dung für ihn nicht minder schwer zu tragen 
und sogar gewissensanstößlich sein, so würde 
sich doch alles damit verbinden, was am 
Rechtsfrieden versöhnlich ist.

Alles das fehlt jetzt. Wer jetzt das Unglück 
hat, einen nahen Angehörigen in eine Anstalt 
für Geisteskranke einliefern zu müssen, wird 
in eine kaum begreifliche Herzensnot ge-
bracht. Er, der von Rechtskunde und Psychia-
trie unberührte, einfache Volksgenosse, weiß 
gar nichts von den Gesichtspunkten, nach wel-
chen sein Angehöriger für die Beseitigung 
unter Umständen gar nicht in Betracht kommt. 
Er weiß nur, daß man damit rechnen muß, 
eines Tages aus Hartheim die Nachricht vom 
unerwarteten Ableben des Angehörigen und 
die Aufforderung zu bekommen, daß man über 
die Urne verfüge. Noch schlimmer muß der 
Seelenzustand unter den Anstaltsinsassen sich 
gestalten. Insbesondere ist m. E. gar nicht 
abzusehen, welche ungeheuerlichen Folgen der 
dadurch geschaffene seelische Druck für die 
Kranken haben muß, die nur wenig gestört, 
aber natürlich psychisch oder nervös oder 
geistig besonders anfällig sind. Russische Emi-
granten berichten ergreifend über die Seelen-
lage von Gefangenen in Kerkern, wo täglich 
um dieselbe Stunde der Henker eine Anzahl 
Gefangene aufruft, die ihm folgen müssen, um 
erschossen zu werden. Nicht ob es geschieht, 
ist entscheidend und macht den unbeschreib-
lichen seelischen Druck aus — die Entschei-
dung zum Tode kann im Gegenteil fast be-
freiend empfunden werden, weil es wenigstens 
Entscheidung ist —, sondern daß es möglich 
und unberechenbar, weil in einem Zustand von 
Rechtlosigkeit dem Gutdünken und der Will-
kür anheimgegeben ist. Das darf man beden-
ken, wenn man sich die Lage von Anstalts-
insassen — aber auch ihrer Angehörigen — 
vorstellen will.

Die Anstalt Hartheim nennt in jedem Bericht 
eine natürliche Todesursache, in dem einen 

Fall mit dem Zusatz, daß alle ärztliche Kunst 
nicht vermocht habe, den Kranken am Leben 
zu erhalten. Jeder weiß wie ich, daß die Tötung 
Geisteskranker demnächst als eine alltägliche 
Wirklichkeit ebenso bekannt sein wird, wie 
etwa die Existenz der Konzentrationslager. 
Das kann gar nicht anders sein.
Recht ist, was dem Volke nützt. Im Namen 
dieser furchtbaren, von allen Hütern des 
Rechts in Deutschland noch immer unwider-
sprochenen Lehre sind ganze Gebiete des Ge-
meinschaftslebens vom Rechte ausgenommen, 
vollkommen z. B. die Konzentrationslager, 
vollkommen nun auch die Heil- und Pflege-
anstalten. Was beides in der Wirkung auf-
einander bedeutet, wird man abwarten müs-
sen. Denn der Gedanke drängt sich auf, ob 
es denn gerecht sei, die in ihrem Irrsinn un-
schuldigen Volksschädlinge zu Tode zu brin-
gen, die hartnäckig-boshaften aber mit großen 
Kosten zu verwahren und zu füttern.

Das bürgerliche Recht besagt nichts darüber, 
daß es der Genehmigung des Vormundschafts-
richters bedürfe, wenn ein unter Vormund-
schaft oder Pflegschaft und damit unter seiner 
richterlichen Obhut stehender Geisteskranker 
ohne Gesetz und Rechtsspruch vom Leben zum 
Tode gebracht werden solle. Trotzdem glaube 
ich, daß der .Obervormund', wie die volks-
verbundene Sprechweise den Vormundschafts-
richter nennt, unzweifelhaft die richterliche 
Pflicht hat, für das Recht einzutreten. Das will 
ich tim. Mir scheint auch, daß mir das niemand 
abnehmen kann. Zuvor ist es aber meine 
Pflicht, mir Aulklärung und Rat bei meiner 
vorgesetzten Dienstbehörde zu holen. Darum 
bitte ich."

Auf dieses Schreiben erhielt der Amtsrichter 
Kreyssig keine Antwort. Daraufhin erstattete 
er Anzeige wegen Mordes gegen den für die 
Tötung von Geisteskranken Verantwortlichen. 
Auch darauf erfolgte nichts. Vor allem aber: 
es erfolgte auch keine Verhaftung Kreyssigs. 
War es Zufall? War es eine gewisse Achtung 
vor dem Verantwortungsgefühl eines Mannes 
wie Kreyssig? Man fragt sich: Wie hätte die 
deutsche Justiz in den Jahren 1933 bis 1945 
ausgesehen, wenn mehr Richter so gehandelt 
hätten wie der Amtsgerichtsrat Kreyssig? War 
es denn wirklich unzumutbar, sich als Richter 
für das Recht und gegen das Unrecht zu ent-
scheiden? Der Fall des Amtsrichters Kreyssig 
läßt an der Unzumutbarkeit zweifeln.


